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Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 86 Abs. 13. 

Text 

§ 33. Wohnungswert 

(1) Wohnungswert ist der Wert der Gebäude oder Gebäudeteile, die dem Betriebsinhaber, seinen 
Familienangehörigen, den Ausnehmern und den überwiegend im Haushalt des Betriebsinhabers 
beschäftigten Personen als Wohnung dienen. Der Wohnungswert ist bei den unter § 29 Z 1 und 3 
genannten Unterarten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens bis zu einem, nach den Vorschriften 
über die Bewertung von bebauten Grundstücken ermittelten Wohnungswert von 2 180,185 Euro 
Bestandteil des Vergleichswertes (§ 39). 

(2) Übersteigt jedoch der nach den Vorschriften über die Bewertung von bebauten Grundstücken 
ermittelte Wohnungswert den in Abs. 1 genannten Betrag, so ist der den Betrag von 2 180,185 Euro 
übersteigende Teil des Wohnungswertes als sonstiges bebautes Grundstück (§ 54 Abs. 1 Z 5) dem 
Grundvermögen zuzurechnen. 

(3) Bei der Ermittlung des Wohnungswertes sind, wenn der Hauptfeststellungszeitpunkt für das 
Grundvermögen von dem Hauptfeststellungszeitpunkt für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen 
abweicht, die Wertverhältnisse vom vorhergehenden Hauptfeststellungszeitpunkt für das Grundvermögen 
zugrunde zu legen; der zu diesem Zeitpunkt ermittelte Wohnungswert gilt, soweit nicht Fortschreibungen 
oder Nachfeststellungen vorzunehmen sind, bis zum nächstfolgenden Hauptfeststellungszeitpunkt der 
Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens. 

(4) Für nach dem 31. Dezember 2013 liegende Stichtage hat eine Hauptfeststellung für Gebäude 
oder Gebäudeteile im Sinne des Abs. 1 zum Hauptfeststellungszeitpunkt des Grundvermögens zu 
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erfolgen. Die festgestellten Wohnungswerte gelten weiter, sofern nicht die Voraussetzungen für eine 
Wertfortschreibung oder eine Nachfeststellung gemäß §§ 21 und 22 gegeben sind. 
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